
Seed- und 
StartUp-Fonds
Schleswig-Holstein

Seed-Finanzierung und Unterstützung für 
innovative Unternehmensgründungen aus 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen
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Mit einem Volumen von insgesamt 20 Mio. € glie-
dert sich der S & SF SH in drei Tranchen. Tranche 1 
(Seed) deckt mit einem Volumen von 3,5 Mio. € 
Seed-Finanzierungen ab. Diese Mittel dienen der 
Unterstützung von wissens- und wissenschafts-
basierten Ausgründungen aus Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen. 

Was finanziert der Seed- und StartUp-Fonds?

Der Seed- und StartUp-Fonds Schleswig-Holstein 
(S & SF SH) bietet Beteiligungskapital für Gründungs- 
und Wachstumsfinanzierungen innovativer Unter-
nehmen. Dabei wird erstmals auch Risikokapital für 
Ausgründungen aus Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen bereitgestellt und über ein Netzwerk 
in die Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
hineingetragen. Die Wirtschaftsförderung und Tech-
nologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) 
übernimmt hierfür die Koordination.

Wer kann Beteiligungsnehmer/in sein? 
Ausgründungen aus Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen

Welche Form hat die Beteiligung?
Typisch stille Beteiligung

Wie viel Beteiligungskapital ist möglich?
  T€ 50 –250 
  bis T€ 500 (im Ausnahmefall) 

Wie kann Beteiligungskapital eingesetzt werden?
  Patentkosten
  Kosten für Gutachten
  Personalkosten
  Kosten der Betriebs- und Geschäftsausstattung
  Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen
  Beratungskosten (Betriebswirtschaft, Steuer, Recht 

etc.)

Beratungsleistung
Die Unterstützung durch externe Beratung ist 
verbindlich.

Tranche 1 (Seed)  Ausgründungen
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Die Tranchen 2 (StartUp mit 6,5 Mio. €) und 3 (Ent-
wicklung mit 10 Mio. €) unterstützen klassische An-
lauffinanzierungen für innovative Existenzgründer 
bzw. im späteren Stadium Wachstumsfinanzierun-
gen für innovative Unternehmen. 

Die Mittel aus den drei Tranchen des Fonds können 
als aufeinander aufbauende Finanzierungen in Ab-
hängigkeit vom Entwicklungsstand des jeweiligen 
Unternehmens, aber auch einzeln und unabhängig 
voneinander in Anspruch genommen werden. 

Wie wird durch den Seed- und StartUp-Fonds 
Schleswig-Holstein finanziert?

Im Rahmen des Seed- und StartUp-Fonds vergeben 
Beteiligungsgesellschaften sogenannte typisch 
stille Beteiligungen. Die Beteiligungen sind von den 
Unternehmen nach einer Laufzeit von 10 Jahren 
zurückzuzahlen. Als jährliches Vergütungsentgelt 
sind Zinsen zu entrichten, die sich als fester und 
gewinnabhängiger Prozentsatz der Beteiligungs-
summe berechnen. Das Beteiligungskapital hat den 
Charakter wirtschaftlichen Eigenkapitals. Sicher-
heiten und Bürgschaften werden in der Regel nicht 
verlangt. Die unternehmerische Freiheit bleibt den 
Gründern erhalten. Allerdings ist die Inanspruch-
nahme von Beratungsleistungen sowohl in der 
Gründungsphase als auch in der Umsetzung des 
Unternehmenskonzeptes obligatorisch. 

Da junge Ausgründungen in der Seedphase 
(Tranche 1) nur mit geringen Einnahmen planen 
können, steht ihnen das Land Schleswig-Holstein 
in den ersten drei Jahren mit einem Zuschuss 
zum Beteiligungsentgelt zur Seite: Es entfallen 
für drei Jahre die Festzinszahlungen für eine 
Beteiligungshöhe von maximal 100.000 €. Den 
Ausgründern wird empfohlen, frühzeitig den 
Kontakt mit der WTSH aufzunehmen, um mit deren 
Hilfe eine erste Gründungsskizze anzufertigen, 
auf deren Basis die Antragstellung erfolgen kann. 
Zum Zeitpunkt des Finanzierungsantrages sollte 
noch kein Unternehmen gegründet worden sein. 
Als Voraussetzung für den Abruf der Finanzmittel 
gilt die handelsregisterliche Eintragung des Unter-
nehmens. Die notwendigen Gesellschaftermittel 
werden von den Gründer(inne)n als Eigenkapital in 
Höhe von mindestens 25.000 € eingebracht (z. B. als 
Stammkapitaleinlage für die Gründung der GmbH). 

Für die Tranchen 2 und 3 sind zusätzliche Finanzie-
rungsbeiträge einer Hausbank oder Dritter erfor-
derlich bzw. müssen erste Umsätze und Gewinn-
schwellen nach Ablauf bestimmter Fristen erreicht 
werden. In der Regel sollte die Antragstellung bei 
Beteiligungsgesellschaften auf Basis eines Business-
planes erfolgen.



Wie gestaltet sich der Entscheidungsprozess?

Ziel der WTSH-Beratung ist die intensive Vorberei-
tung der potenziellen Ausgründer auf die Präsen-
tation des Vorhabens in einer Projektgruppe. 
Die Projektgruppe besteht aus Vertretern der be-
teiligten Finanzierungspartner und der WTSH. Sie 
gibt eine Einschätzung des Vorhabens hinsichtlich 
der Finanzierbarkeit. Beurteilt werden die Gründer-
persönlichkeit(en), die Neuartigkeit und technolo-
gische Tragfähigkeit der Gründungsidee, das Markt-
potenzial und der für die Umsetzung erforderliche 
Finanzierungsbedarf. Nach der Präsentation gibt die 
Projektgruppe eine Empfehlung zur Finanzierung 
aus dem S&SF SH ab. Als beratende Teilnehmer 
können externe Experten, z.B. aus den Bereichen In-
novation und Gründung bzw. Markt und Marketing, 
eingeladen werden. Die abschließende Entschei-
dung über die Finanzierung obliegt den Finanzie-
rungspartnern. 

Welche Unterstützung bietet die WTSH 
den Ausgründern?

Im Rahmen des S&SF SH begleitet und berät die 
WTSH Ausgründungen aus dem Hochschul- und 
Forschungsbereich (Seed-Tranche) – in enger 
Kooperation mit den Netzwerkpartnern – bei der: 

  Beurteilung der zugrunde liegenden Produkt-,  
Verfahrens- oder Dienstleistungsinnovation

  Formulierung der Gründungsskizze

  Vorbereitung der Präsentation der Gründungs-
idee vor den Finanzierungspartnern des Seed- 
und StartUp-Fonds Schleswig-Holstein

  Einwerbung weiterer Finanz- und Fördermittel

  Umsetzung des Gründungsvorhabens
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Was sind die Ziele des Seed- und StartUp-Fonds 
Schleswig-Holstein?

Technologieorientierte und wissensbasierte Unter-
nehmensgründungen sind für den wirtschaftlichen 
Strukturwandel in Schleswig-Holstein von erheb-
licher Bedeutung. Durch akademische Ausgründun-
gen werden aus der öffentlichen Forschung resul-
tierende Erkenntnisse, Ergebnisse und Methoden 
in wirtschaftliche Wertschöpfung transferiert, die 
technologische Leistungsfähigkeit der Unterneh-
men in Schleswig-Holstein gesteigert und deren 
Chancen im internationalen Wettbewerb verbessert. 

Das Land Schleswig-Holstein, die Investitionsbank 
und die Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH 
haben daher in einer Risikopartnerschaft mit der Ge-
sellschaft für Wagniskapital Mittelständische Betei-
ligungsgesellschaft Schleswig-Holstein GmbH und 
anderen Beteiligungsgesellschaften mit der Errich-
tung eines neuen Fonds die Finanzierungsvorausset-
zungen für innovative Unternehmensgründungen in 
Schleswig-Holstein deutlich verbessert. 

Das sind die Finanzierungspartner
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Das ist die WTSH

Die WTSH ist der kompetente Dienstleister für die 
Wirtschaft Schleswig-Holsteins. Als One-Stop-
Agentur bietet die WTSH Service und Beratung für 
Unternehmen aus einer Hand.

  Beratung und Betreuung in Ansiedlungs-, Außen-
wirtschafts-, Innovations- und Patentfragen

  Förderung von Technologieprojekten, For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie 
Außenwirtschaftsengagements

  Beteiligung an Firmengemeinschaftsbüros im   
Ausland

  Teilnahme an nationalen und internationalen 
Messen

  Begleitung der Zusammenarbeit von Wirtschaft  
und Wissenschaft sowie europäischer Technologie-
kooperationen

Ansprechpartner für:

Ausgründungen aus Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen 

Dr. Ulrich Hausner
Wirtschaftsförderung- und Technologietransfer 
Schleswig-Holstein GmbH
Lorentzendamm 24, 24103 Kiel
Telefon: 0431.66 66 6-850
Fax: 0431.66 66 6-769
E-Mail: hausner@wtsh.de
www.wtsh.de

Sonstige Unternehmensgründungen und 
Wachstumsfinanzierungen

Gesellschaft für Wagniskapital 
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 
Schleswig-Holstein GmbH 
Lorentzendamm 21, 24103 Kiel
Telefon: 0431.66 70 1-35 86
Fax: 0431.66 70 1-35 90
E-Mail: info@mbg-sh.de
www.mbg-sh.de
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Wirtschaftsförderung und Technologietransfer 
Schleswig-Holstein GmbH
Lorentzendamm 24, 24103 Kiel
Telefon: 0431.66 66 6-0
Fax: 0431.66 66 6-767
info@wtsh.de, www.wtsh.de

WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer 

Schleswig-Holstein GmbH. Eine Gesellschaft des 

Landes Schleswig-Holstein, der Industrie- und Handels-

kammern und der Hochschulen des Landes.


